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Auf der (2.) Münchener »Tagung zur Rechtsvisualisierung, zum audiovisuellen und
multisensorischen Recht« am 24. und 25. 11. 2009 verteidigte Frau Brunschwig
noch einmal ihren Vorschlag, »Multisensorisches Recht« als neue Disziplin zu
akzeptieren. Sie hat mich auch dieses Mal nicht davon überzeugt, dass es im Recht
multisensorische Phänomene gibt, die sich anders nicht bewältigen lassen, und erst
recht nicht davon, dass »Multisensorisches Recht« gar schon auf dem Wege sei,
sich als Wissenschaftsdisziplin zu institutionalisieren. Als multisensorisches
Phänomen des Rechts wurde etwa die Übergabe einer beweglichen Sache (§ 426
AGBGB; § 929 BGB) genannt und die Übergabe dann zu einem visuell-kinästhetisch-
haptischen Phänomen hochstilisiert. Difficile est … Aber auch das Victim-Impact-
Video im Fall Kelly vs. California sticht nicht. Im Mordprozess zeigte der
Staatsanwalt ein Video von 20 Minuten Dauer mit Bilder aus dem (glücklichen)
Leben Opfers bis kurz vor seiner Ermordung im Alter von 19 Jahren, begleitet von
der Lieblingsmusik der Ermordeten. Dass man mit solchen Videos Laienrichter und
vielleicht sogar Berufsrichter beeindrucken kann, mag ja zutreffen. Ob man solche
Videos im Prozess zulassen soll, ist eine schwierige prozessrechtliche Frage. Der US
Supreme Court hat die Videos im konkreten Fall nicht beanstandet, weil es die
Geschworenen hinsichtlich der Schuldfrage nicht unfair beeinflusst habe. Der
Richter Stevens hat in einem lesenswerten Statement auf die Problematik
aufmerksam gemacht und der Richter Breyer unter Bezugnahme auf dieses
Statement eine Dissenting Opinion geschrieben.
Vielleicht hat Frau Brunschwig mit dem »Multisensorischen Recht« ein Themenfeld
entdeckt, dass sich für eine interdisziplinäre Bearbeitung eignet. Doch bevor die
Entdeckung genutzt werden kann, müssen einige Unklarheiten ausgeräumt werden.
Auge und Ohr dienen, neben allem anderen, was sie leisten, der Kommunikation.
Geruch, Geschmack und Gefühl dagegen sind an sich keine Kommunikationskanäle.
Nur ausnahmsweise werden sie für kommunikative Zwecke eingesetzt. [1]Anders in
der Hundewelt. Hunde kommunizieren mit ihren Duftmarken. Ein Hunderecht hätte
also multisensorisch zu sein. Deshalb dürfen sie nicht mit dem Audiovisuellen in
einen Topf geworfen werden. Zweitens drängt sich, ausgelöst durch das Beispiel der
Victim-Impact-Videos, der Verdacht auf, dass »sensorisch« und »emotional« nicht
sauber getrennt werden. Und schließlich geht es gar nicht um das Recht selbst und
seine Kommunikation, sondern um die Frage, wie Rechtsphänomene anders
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wahrgenommen werden, als nach dem textuellen Selbstverständnis des Rechts zu
erwarten, und umgekehrt, welche bisher nicht bedachten Wirkungen ein
»multisensorischer« Input auf rechtliche Entscheidungen haben könnte.
Im Verlaufe der Tagung haben mehr oder weniger alle Referenten eine höfliche
Verbeugung vor dem »Multisensorischen Recht« gemacht. In der Sache hat sich
aber keiner darauf eingelassen. In späteren Diskussionen fiel eher beiläufig die
Bemerkung, multisensorisches Recht sei die größte Selbstverständlichkeit; schon
immer habe man das Recht hören und sehen (und vielleicht auch manchmal fühlen)
müssen.
Auch im Kontext der Rechtssoziologie ist ein Vortrag von Interesse, der von Gerhard
M. Buurmann gehalten wurde. Buurmann ist Professor an der Hochschule für
Gestaltung und Kunst in Zürich und Präsident des Forschungsrates des Swiss Design
Institute for Finance and Banking.
Angekündigt war ein Vortrag über Cloud Law. Doch davon war nicht die Rede.
Welche alternative Überschrift Buurmann gewählt hatte, habe ich verpasst. Aber sie
ist auch nicht so wichtig, denn der Vortrag bot eine lockere Plauderei, mit der der
Redner seine Grundidee auf das Recht zu übertragen versuchte. Die Grundidee: Die
Gestaltung von Flächen und Formen war die Designaufgabe von gestern. Heute
geht es um das Design von Prozessen und Schnittstellen (Interaction Design). Das
von Buurmann inspirierte Institut befasst sich mit Schnittstellen zwischen
Finanzdienstleistern und ihren Kunden und entwickelt etwa IT-gestützte Systeme für
das Beratungsgespräch. Ein Beispiel findet man auf der Webseite des Instituts.

Es zeigt (mir), wie man mit großem technischen und designerischen Aufwand einen
kurzen und klaren Text so bedeutungsschwer machen kann, dass das Verständnis
zur Arbeit wird. Aber die Kundenberater kommen sich heute wohl nackt vor – und
auch die Kunden sehen sie so – wenn das Beratungsgespräch nicht an einer
Touchscreen Table stattfindet.
In seinem Vortrag wollte Buurmann »ganz naiv an das Recht herangehen«. Dazu
fächerte er das Recht in fünf Bereiche auf: Recht erstellen, Recht vermitteln, Recht
erkennen, Recht handeln, Recht aktualisieren. Bei der Suche nach den
Schnittstellen gab es Gelegenheit, dem »multisensorischen Recht« Reverenz zu
erweisen. Man erfuhr, dass Subjekt und Medium in Beziehung treten, dass
Maschinen intuitiv (?) auf den Benutzer reagieren, von der sinnlichen Erfahrbarkeit
dieses Prozesses, und natürlich war auch von Adaptivität und Kontextualität die
Rede. Besonders der Rüttelalarm in Handy und Auto hatte es dem Redner angetan.
Gefallen hat mir das Stichwort Prozessästhetik: »Prozessästhetik bezeichnet die
Qualität, die im Verlaufe einer Handlungsfolge erfahren wird.« Der Gegensatz von
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Prozessästhetik und Objektästhetik ist ja doch eine schöne Analogie zu demjenigen
von substantive justice und procedural justice.
Richtig konkret wurde Buurmann dann doch nicht, und das durfte man auch gar
nicht erwarten. Aber es gab geistreiche Andeutungen über die wunderbare Welt der
technikgestützten Kommunikation und dabei reichlich Gelegenheit, das
Multisensorische zu betonen.
Buurmann endete mit einer kleinen Paraphrase von Richard Susskinds Buch »The
End of Lawyers« (2008). Wer das Buch nicht zur Hand hat, findet einige
Erläuterungen von Susskind selbst und die wichtigsten Stichworte im Internet. Den
Designer interessiert an dem Wandlungsprozess, der unter dem Einfluss der IuK-
Technik stattfindet, was er embedded legal knowlegde nennt. Und das ist wirklich
höchst interessant. Man darf nur nicht übersehen, dass es sich dabei nicht um
etwas prinzipiell Neues handelt. Früher kannten wir den englischen Terminus nicht.
Aber wir wussten immer schon, dass etwa Formulare ein gerüttelt Maß an
eingebauter Rechtsweisung enthielten. Heute ist das Formular auf den Bildschirm
gewandert. Der Text wird dabei zum Teil durch die grafische Gestaltung ersetzt.
Manches ist auch in der Software versteckt und kommt nur bei Bedarf zum
Vorschein. Als bekennender LegalMcLuhanite bin ich der letzte, der diesen Wechsel
des Mediums für irrelevant erklärt. Aber man bekommt ihn auch nicht in den Griff,
wenn man die Kontinuität nicht wahrnimmt. Die Rechtsfragen bleiben grundsätzlich
die gleichen.
Buurmann setze einen treffenden Schlusspunkt: Die Ausnahmen (Generalklauseln
und unbestimmte Rechtsbegriffe) sind das Problem bei der Umsetzung von Recht in
EDV-Anwendungen. Seine Frage: Wollen wir damit leben?, und die Antwort: Ja, denn
die Ausnahmen garantieren die Qualität des Lebens. »Im Endeffekt ist es die
Kommunikation, die das Leben ausmacht, ausgehandelte Ergebnisse.«
Nachtrag vom 25. 10. 2010:
Colette R. Brunschwig hat in der Zeitschrift MultiMedia und Recht 2010 über
»Towards Visual and Audiovisual Evidence in Criminal Proceedings« geschrieben. In
dem Beitrag geht es um die Verwendung sog. Victim Impact Videos. Frau
Brunschwig referiert und kommentiert einen Aufsatz »Documentation,
Documentary, and the Law: What Should Be Made of Victim Impact Videos?« von
Regina Austin (University of Pennsylvania Law School) der 2010 in der Cardozo Law
Review S. 979-1017 erschienen ist und auch im Internet abgerufen werden kann.

Nachtrag vom 15. 10. 2016: Auf der Webseite der National Science Foundaation
wird ein einschlägiges  Forschungsprojekt angezeigt: The Emotional Influence of
Gruesome Photographs in the Courtroom.
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↑1 Anders in der Hundewelt. Hunde kommunizieren mit ihren Duftmarken. Ein
Hunderecht hätte also multisensorisch zu sein.
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